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"REFLECTION1234 UEBER SCHON PROIECTIERTECAPITULATION [ - WERBUNG

EINES REGIMENTS IN DEN V KATH. ORTEN DURCH VENE¬
DIG - ] , WAN MAN UNMASSGEBLICH VERMEINTE, DASS ZUE
ABHELFF DARAUSS BESORGENDEN MISSVERSTANDTS SOLCHE
SOLLE ERLEUETHERET, MEHRERS HINZUEGESETZT UND WASS
ZUE DER EIDTGNOSSEN NUTZEN AN DERO SOLTE VERBESSE¬
RET WERDEN. "

AH 1/106

1 . s . AH 1/106 Art . 1
2 . "Solle Zue diensten der D:R: 2000 Mann (Jedoch auff Eidtg . . . Fuossf )] ge¬

worben werden utäer einem Obersten , und erforderlichen Stado Collonello

in 10 Compagnien bestehendt Jeden ä 200 Mann . "

3 . "Solle den Soldaten Ober= und undergwehr gleich Lod schiessende Fleüten
von dem Colibre der D: R: Sambt beioneten biss Zue völliger aussrüstung

der Mondierung für dass erste mahl der Leva alss ein Donativ , nothwendig

krud und Lodt aber allezeit von der D: R: von den Haubtleüthen aber die

Kleider von gleicher färb gegeben werden . "

4 . "Sollen solche einzig Zue defension , undt weiters nit , Hochgedachter R:
gantzer terra ferma so harwerth in der Lombarde / ligt , Stehen , auff , und

über [das Mittet ] Meer aber nit mögen gebraucht nach übergefüehrt werden . ”

5 » -"Dass votckh solle im Feldt nit vertheilt , auch dass erste Jahr nit darein



45/26

gebraucht , wol aber gantzer Compagnien weiss in den Stetten verlegt wer¬

den . "

6 . s . AH 1/106 Art . 6

I . "Die nomination dess Obersten Stado Collonello , auch der Eaubtleüthen

Solle in der disposition der D: R: Stehen , und allso auch für solche inss

Künfftig die patenten von dem General gegeben die Subalternes aber von

den Haübtleüthen ernambset , angenommen und ohne eintrag mögen entlassen

werden . "

8 . s . ebenda Art . 8

9 . "Solle den Kranckhen Soldaten Jhr Monathsold bestendig folgen , auch

gleich übrigen frömbden Fürsten Eignen truppen (ohne abzug dess Soldts)

in den Spittäleren verpflegt werden . "

10 . "Sollen die Compagnien Monathlich gemusteret undt punctual anticipat be-

zalt werden , nach einer gehaltnen Schlacht aber , oder wan sonst ein old

Mehr Compagnien in Kriegs Occassionen Merckhlich geschwecht , solle als-

dan der , oder denselben 4 Monath Zeit Zum reclutieren gegeben , und hin-

zwüschent nach voriger pedelista bezalt werden dem Haubtman soll auch

frey stehen die Menage von der Compagnie ohne Jntrag Zue führen ; doch

das die Jn gueter Mondur erhalten werde : die Haubtleüth sollen sich un-

dereinanderen verstehen mit Consens der D: R: ein Commissario Zueernennen,

der das geldt für dass gantze Corpo alle Monath empfanget , und von sol¬

chem Jedem Haubtman sein Contingent an dass Ohrt wo er mit seinem volckh

ligt in der D: R: Kosten und schaden : und allso ohne dess Haubtmans ent-

gelt lifferen , und hiermit ein Jeder Haubtman sein bezahlung für sich

selbsten , und seine Compagnie ohne einige beschwert beziechen mag . "

II . s . ebenda Art . 11

12 . "Disser dienst sol wenigist 4 Jahr dauren wan aber nach verfloss = diser

Jahren die D: R: solchen Mehr Continuieren wolte , solle solches so wohl

dem Regiment , alss der D: R: frey stehn : Ess solle auch Oberst = und Haubt¬

leüth schon ietz von den Höchen Gwalden [der V kath . Orten ] Concedierter

Massen den gwald haben mit der D: R: auff ein Neüwes Zue Capitulieren mit

disem Regiment dan fürohin auch in Dalmatia Zue dienen ; die Compagnien

aber sollen allezeit denn Cantonen , und heüsseren , von welchen sey ge¬

worben , Conserviert werden . "

13 . "Beide theil sollen undereinanderen frey sicher handlen , und passieren

mögen , wan auch die Eidtg . . . underthanen Jenseits des gebirgs an Lebens¬

mittell [ Getreide ] mangel Leiden solten , soll die D: R: gleich Jhren

'ZOfZ



45/26

Eignen Leüthen , und gleichen Preiss gegen bezahlung Zur Nothurfft (wie es

sonst krafft Meylendischer Pündtnuss in dem Quanto beschehen sötte ) un-

gehinderet abfolgen Lassen . "

14 . "Wan die 5 Cantons Jhrer bedeütes Volckh Zue hauss Manglen, oder mit

Krieg angefochten wurden , so soll die D: E : so Lang man solches nöthig

auff Erstes begehren entlassen . "

15 . Die jährliche Pension betrage pro Ort 400 "dugatj del Bancho ".

Vgl . AH 1/106 Art . 15 z

16 . "Mehrer solle auch Jedem Canton Zue Seiner disposition für die erlaubt-

nuss der Werbung disses Regiments baar erlegt werden . . . 200 dugatj del

Bancho . "

17 . s . ebenda Art . 17

18 . "Der Sold solle bestimbt sein auff Jeden Kopff Erstlich dass brod , wie

Solches auff Nominierte terra ferma übrigen truppen , gegeben wird und

dan Monathlich . . . 6 Species dugatj an Statt der gewöhnlichen gratifica-

tion aber solle dem Haubtman Zue erhaltung seiner Officiers , undt Subal¬

ternes über dass brod und Jhres Quantum der 6 dugatj per testa (die

Compagnien mögen Complet sein , oder nit . ) allzeit bezalt werden , Monath¬

lich benandtlichen 200 Species dugatj . "

19 . "Ess mögen Oberst = und Haubtleüth Jhre völckher truppenssweiss in den

von der D: R: bestimbten Samelplatz abschickhen , und bej Jeder ankhommen-

den truppen dem alldort bestelten Commissario die Attestation der par-

tenzen von Jhrer Oberkheit auffweissen , und allso nach dero empfang dem

truppen Commendierenden Officier die partenzen , sambt einem Monathsold

Antecipat , so vil die Zahl der truppen ist , bezalt werden ; und solle der

Sold der Manschafft bej dem tag des abmarschs von hauss angehn , und be¬

zalt werden : Der Stado Collonell soll sein anfang nemmen umb den halben

theil (dass ist 250 dugatj ) So bald . . . 1000 Mann auff dem Samelplatz

sich befinden , der gantze aber erst dess tagss der ersten Musterung:

Jedes Haubtmanss gratification der 200 dugatj aber soll sein ersten an¬

fang nemmen , wan er . . . 150 Mann auff verordneten Samelplatz gelifferet . "

20 . "Dan die Werbgelter betreffent , solle selbe gegen düchtiger Caution ohne

abzug gratis vorhin weg gegeben werden auff Jeden Kopff Zue auffrichtung

der Compagnie . . . 20 dugatj del Bancho , in gleichem inss Künfftig für

Jeden Man recluten auch 20 dugatj del Bancho , und solle ein Jeder Haubt¬

man befüegt sein seine recluten Zue allen Zeiten , wan , und wo er wil

nach seinem belieben ungehinderet Zue machen ; doch ist Vorbehalten so
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ein Capitanes ein , oder mehr Mann mit Abscheid entlassen wolte (so Er

ohne widerred Zue allen Zeiten wohl thuon mag ) Er selbe nachgents in

seinen Kosten wider ersetzen solle . "

21 . "Dergleichen sollen die Compagnien in thach , fach , forage , und Munition

gleich übrigen aussle >idischen Fürsten Eigner Völckheren gehalten , auch

Auff den Marsch Zue besserer fortbringung Jhrer Bagage , und Kranckhnen

mit nöthigen vorspan ohne dess Regiments old Haübtleüthen entgelt verse¬

hen , auch Jeder Compagnie Jhren Eigneyi Margitenter erlaubt , der seiner

Nation mit allerhand wirthen darff , und allso hierzue der nöthigen Vic-

tualien , und wass bej dem Regiment gebraucht wird , wie auch alle dessen

Mondur für die Compagnie Zool , und auff lag frey sein solle . "

22 . "Ess solle Zue auffrichtung dess Regiments 4 Monathszeit nach beschloss-

ner Capitulation und Jedes Haubtmans empfangnen Werbgelts gegeben wer¬

den , und dan nach verfliess solcher Zeit die Musterung beschechen in dem

dienst solle so wohl alle teütscheyi , alss eyietbirgisch Schweitzerische

underthanen passieren , undt wass allso tauglich den Kriegssdienst Zue

verrichten , nit mögen aussgemusteret werden . "

23 . "Nach der ersten Musterung solle gleich für Jede Compagnie Zue ersatz

der erlittnen Werbs köstungen und Mondur dem Oberst und Haübtleüthen 3

Monathsold bezalt werden , und dass an Statt dessen so sonst nach der Na¬

tion gebrauch bej aussgang eines diensts vast allezeit Capituliert wor¬

den , allso wan der dienst ausgehn solte die D: R: Mehrers über bestimbten

Sold auff den Abmarsch Zue bezahlen nit schuldig sein solle , alss nach

Jnhalt der Capitulation die Völckher biss auff dass Eidtg . . . territorium

Jn Continuierentem sold Zue erhalten , und dan nach weiters auff die

heimbreiss ein Monathsold Zue bezahlen , und hier mit der erstere Schutz

der 3 Monathsolden für dass gebreüchliche abmarschgeld hierin fahls ge¬

rechnet werden . "

24 . "Die Fahnen sollen in einer gleichheit nach disposition dess Herren

Obersten (Freye völckher bedeütende ) gemacht werden ; Jedoch dass Jeder

Haübtman sein Eigen Wappen in sein fahnen möge machen lassen . "

25 . "Oberst und Haubtleuth sollen yiach Jhrer Ansiannitet , und Qualitet nebent

anderen Regimenteren Consideriert werden , und gleich anderen in Solcher

Consideration Commendieren mögen . "

26 . s . AH 1/106 Art . 22

27 . "Lestlich wird die D:R: wegen aussstehendter pretension von Morea [Mo-
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reanerzug 1688 ] alle Satisfaction geben . Zue bewerckhstelligung dessen solle

ein Officier von den Jnteressierten denominiert werden , So die Rechnung was

nit liquidiert in aller namen Liquidieren . " Vgl . AH 1/106 Art . 23

1) Das Dokument trägt die Bezeichnung
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